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Zahl: 0100/2008           Großkirchheim, 06.02.2009 
              Sachbearbeiter: Meßner 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim vom 11.07.2008,  Zahl 0100/2008, mit 
welcher bestimmte Flächen in der Gemeinde Großkirchheim zu Hundeverbotszonen 
erklärt werden 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 des Kärntner Landes-Sicherheitspolizeigesetzes  - K-LSPG, LGBl. Nr. 
74/1977, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 16/2005 wird verordnet: 
 

§ 1 
Nachfolgend angeführte öffentliche Parkanlagen oder sonstige öffentlich zugängliche 
Flächen werden zu Hundeverbotszonen erklärt: 
 

o Friedhof in Sagritz 
o Kinderspielplatz 
o Schulgarten der Volksschule  
o sämtliche Parkanlagen in der Gemeinde Großkirchheim 
o Freibad in Döllach 
o Freizeit- und Sportanlage  
 

§ 2 
In Hundeverbotszonen dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. Es ist weiters 
verboten, Hunde in Hundeverbotszonen hineinlaufen zu lassen. 
 

§ 3 
Diese Verordnung ist gemäß § 9 Abs. 2 K-LSPG durch Tafeln kundzumachen und tritt 
mit Anbringung der Tafeln in Kraft. 
 

§ 4 
Übertretungen dieser Verordnung werden nach § 15 des K-LSPG mit einer Geldstrafe bis 
zu 2.500,00 Euro, im Wiederholungsfall mit bis zu 5.000,00 Euro bestraft. 
 

Der Bürgermeister: 
Peter Suntinger 

 
 
 
Angeschlagen am: 06.02.2009 
Abgenommen am: 23.02.2009 
 


